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Anleitung zur Durchführung der Bekanntgaben nach dem 
Medienkooperations- und -förderungs-Transparenzgesetz 
(MedKF-TG, „Medientransparenzgesetz“)  
 
 
 
1. Der Einstieg in die Webschnittstelle 
 
 

 

 

 
Auf jeder Website der RTR-GmbH – www.rtr.at – finden Sie in der 
rechten oberen Ecke eine Schaltfläche unter dem Titel „eRTR“. Dort 
können die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort), die den 
bekanntgabepflichtigen Rechtsträgern mittels Rsb-Schreibens übermittelt 
worden sind, eingegeben werden. 
 
Der direkte Link zur Webschnittstelle lautet: https://egov.rtr.at. 
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2. Die Startseite der Webschnittstelle 
 
 

 
 

Auf der Startseite finden Sie nähere Informationen zu den Bekanntgabepflichten 
sowie Links zum Gesetzestext und der Erstinformation, die sämtliche 
bekanntgabepflichtigen Rechtsträger – gemeinsam mit den Zugangsdaten – erhalten 
haben. Zudem ist der jeweils aktuelle Bekanntgabezeitraum angegeben. 
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3. Die Personenverwaltung 
 
 

 
 

Beim erstmaligen Einstieg in die Webschnittstelle gelangen Sie nach „Click“ auf den 
Button „Zur Dateneingabe“ zunächst zur Personenverwaltung. Sie haben die 
Möglichkeit, uns Ansprechpersonen und vertretungsbefugte Personen sowie diesen 
zugeordnete Daten wie insbesondere E-Mail-Adressen bekanntzugeben (durch 
„Click“ auf „Personen hinzufügen“). Zudem besteht die Möglichkeit, einzelnen 
Personen einen gesonderten Webzugang – auch über deren Bürgerkarte oder 
Handy-Signatur – einzurichten. Nähere Informationen dazu finden Sie direkt in der 
Webschnittstelle. 
 
Die Bekanntgabe einer E-Mail-Adresse ermöglicht es uns, Ihnen künftig aktuelle 
Informationen oder Hinweise (wie zB regelmäßige Erinnerungsschreiben) zu 
übermitteln. 
 
Natürlich können Sie auch sofort „Zur Datenbekanntgabe“ weitergehen, ohne eine 
Person hinzuzufügen. 
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4. Bekanntgaben 
 
 

 
 

Jeder Rechtsträger hat zwei Arten von Bekanntgabepflichten zu erfüllen. Es muss 
sowohl in Bezug auf Werbeaufträge und Medienkooperationen in periodischen 
Medien (§ 2 MedKF-TG) als auch in Bezug auf Förderungen an Medieninhaber 
periodischer Medien (§ 4 MedKF-TG) eine Meldung abgegeben werden. 
 
Auf dieser Seite finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen 
Bekanntgabepflichten. 
 
Ihnen stehen jeweils zwei Bekanntgabemöglichkeiten zur Verfügung: Sie können 
entweder eine Leermeldung abgeben oder eine genaue Dateneingabe vornehmen. 
Der Button „Leermeldung abgeben“ steht für all jene Rechtsträger zur Verfügung, 
die überhaupt keine Werbeaufträge oder Förderungen zu melden haben oder deren 
Werbeaufträge oder Förderungen die Bagatellgrenze von EUR 5.000,-- nicht 
überschreiten. 
 
Sofern auch nur ein einziger Werbeauftrag oder eine einzige Förderung im jeweils 
vorangegangenen Quartal die Bagatellgrenze übersteigt, ist eine genaue 
Dateneingabe notwendig (Button „Dateneingabe“). 
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5. Genaue Dateneingabe 
 
a) Manuelle Eingabe 
 
 

 
 

In dieser Eingabemaske können Sie manuell den Namen des jeweiligen Mediums 
und den dazugehörigen Gesamtbetrag eingeben. Sobald einige Buchstaben eines 
Mediums eingegeben werden, werden Ihnen vom System konkrete Namen von 
Medien vorgeschlagen, aus denen Sie sodann Ihr Medium auswählen können. Da 
die Medienliste, die im System hinterlegt ist, nicht abschließend ist, können Sie aber 
auch ein Medium eingeben, das nicht vorgeschlagen wird. 
 
Durch „Click“ auf + oder – können Sie weitere Zeilen hinzufügen oder Zeilen 
weglöschen. 
 
Sie können die eingegebenen Daten jederzeit zwischenspeichern und zu einem 
späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten. 
 
Der Button „Importieren“ steht Ihnen für den Import einer vorgefertigten Excel-Liste 
zur Verfügung. Dies kann auch zusätzlich zu manuellen Eingaben erfolgen. 
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b) Import einer excel-Liste 

 

 
 

Auf dieser Seite finden Sie nähere Anleitungen zur Ausgestaltung sowie für den 
Import einer vorgefertigten excel-Liste. 
 
 
 
c) Rote Hinterlegung 
 
 

 
 

Wird im Rahmen der Bekanntgabe von Werbeaufträgen und entgeltlichen 

Veröffentlichungen (§ 2 MedKF-TG) ein Medienname eingegeben, der uns noch nicht 

bekannt ist, wird die Eingabe rot hinterlegt. In diesem Fall muss durch den 

Eingebenden geprüft werden, ob es sich bei der eingegebenen Bezeichnung um ein 

tatsächlich bestehendes Medium und nicht um eine Falschmeldung handelt. 
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6. Hinweis vor Abgabe der Meldung 
 
 

 
 

 
 

Nach dem „Click“ auf den Button „Leermeldung abgeben“ oder „Formular 
absenden“ werden Sie nochmals darauf hingewiesen, zu überprüfen, ob die 
eingegeben Daten richtig und vollständig sind. 
 
Nach „Click“ auf „Leermeldung abgeben“ oder „Formular abgeben“ ist die 
Bekanntgabe endgültig abgeschlossen und kann nur mehr angesehen, jedoch nicht 
mehr abgeändert werden. Im Rahmen der Datenbekanntgabe muss zudem ein 
Kontrollhäkchen gesetzt werden. 
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7. „Ansehen“ der vorgenommenen Bekanntgaben 
 
 

 
 
Nach „Click“ auf den Button „Ansehen“ erhalten Sie die Information, welche 
Bekanntgabe von welchem Rechtsträger zu welchem (konkreten) Zeitpunkt 
vorgenommen worden ist. Auch kann Einsicht in die Bekanntgaben früherer Quartale 
genommen werden. 
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8. Hinweis auf den Status 
 
 

 
 

Auf der Seite „Bekanntgaben“ wird Ihnen jeweils der Status des Rechtsträgers 
angezeigt. (Noch) offene Bekanntgaben sind „rot“ gekennzeichnet. Wurde eine 
Bekanntgabe vorgenommen, wechselt der Status auf „grün“. 
 
Sobald die Dateneingabe durch „Formular abgeben“ oder „Leermeldung abgeben“ 
abgeschlossen ist, ist KEINE Bearbeitung der Daten mehr möglich! 
  



 

10 
 

9. Sonstige Informationen 
 
 
Die Eingabemaske für Bekanntgaben nach § 4 MedKF-TG entspricht dem Aufbau 
nach im Wesentlichen den Seiten für Bekanntgaben nach § 2 MedKF-TG. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass bei Bekanntgaben nach § 4 MedKF-TG der 
Name des Medieninhabers anzugeben ist (und nicht der Name des Mediums wie 
bei § 2 MedKF-TG). 
 
Für sonstige nähere Informationen stehen wir Ihnen unter der  

 unter der E-Mail-Adresse medientransparenz@rtr.at 
 sowie telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 08:30 und 12:00 Uhr unter 

+43 1 58058 

zur Verfügung. 
 
Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie in der FAQ-Sammlung auf unserer 
Website. 

mailto:medientransparenz@rtr.at

